
48 Zürich,
6. November 2002

Weisung
des Stadtrates an den Gemeinderat

AG Hallenstadion, Sanierung und Erneuerung des
Hallenstadions, Landkauf und Gewährung eines Bau-
rechtes sowie eines nieder verzinslichen Darlehens,

Beteiligung an der Aktienkapitalerhöhung

I. Ausgangslage
Das Hallenstadion ist die grösste Sport- und Mehrzweckhalle der
Schweiz, die je nach Veranstaltung bis zu 12 000 Zuschauern Platz
bietet. Das Hallenstadion wurde in den Jahren 1938 bis 1939 erbaut.
Es figuriert aufgrund seiner einzigartigen Architekturirn Inventar
der kunst- und kulturhistorischen Schutzobjekte von kommunaler
Bedeutung der Stadt Zürich. Das Hallenstadion ermöglicht ein viel-
fältiges und attraktives Veranstaltungsangebot. Es ist aus dem sport-
lichen und kulturellen Leben der Stadt Zürich nicht wegzudenken.
Die Grösse, die Multifunktionalität und die optimale Lage prädesti-
nieren das Hallenstadion insbesondere auch für überregionale oder
internationale Veranstaltungen. Damit hat das Hallenstadion eine
kaptonale undsogar gesamtschweizerische Bedeutung.

Eigentümerin und Betreiberin des HaUenstadions ist die AG Hal-
lenstadion Zürich. Die Stadt Zürich ist die grösste Einzelaktionärin
dieser Gesellschaft. Sie hält 34,5 Prozent der Aktien und ist derzeit
mit 2 Mitgliedern irn 7-köpfigen Verwaltungsrat vertreten.

Das Hallenstadion wurde bisher keiner grundlegenden Gesamt-
sanierung unterzogen. Bedeutende Bauteile des Hallenstadions be-
dürfen deshalb einer Erneuerung. Es können auch die feuerpolizei-
lichen Auflagen nicht mehr erfüllt werden, so dass ab Mitte 2004 die
Kapazität des Hallenstadions auf etwa 7000 Zuschauer reduziert
werden müsste, wenn keine Sanierung erfolgt. Darüber hinaus
genügt die Infrastruktur genereU nicht mehr den heutigen An-
sprÜchen der Veranstalter und Besucher. Um die sicherheitstechni-
schen Auflagen erfüllen zu können, die Attraktivität und die Kon-
kurrenzfähigkeit zu erhalten, den veränderten Anforderungen an
eine Veranstaltungsstätte sowohl im Sport- als auch im Kulturbe-
reich gerecht zu werden und die Veranstaltungsdichte und damit die
Ertragskraft steigern zu können, sind eine Modernisierung und ein
Ausbau des HaUenstadions unumgänglich.

Die AG HaUenstadion präsentierte irn Sommer 1999 das Projekt
«HaUenstadion 2000 plus», das die grundlegende Erneuerung des
HaUenstadions zum Ziel hat. Nach Projektüberarbeitungen erfolgte
im Januar 2001 die Baueingabe. Der Baubeginn war ursprünglich auf
Mitte 2003 vorgesehen, musste jedoch auf Mitte 2004 verschoben
werden, da die Fmanzierung des Vorhabensnoch nicht sichergestellt
war. Die Bauzeit, während der irn HaUenstadion keine Veranstal-
tungen durchgeführt werden können, soU gut ein Jahr betragen
(Mitte 2004 bis Mitte 2005).

Die gesamten Kosten des Projektes «Hallenstadion 2000 plus» be-
laufen sich auf 147,2 Mio. Franken. Die bisherigen Bemühungen der
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AG Hallenstadion, die Finanzierung sicherzustellen, haben gezeigt,
dass ohne Beteiligung der öffentlichen Hand das Projekt nicht rea-
lisiert werden kann. Die AG Hallenstadion ist deshalb mit einem
entsprechenden Gesuch an die Stadt Zürich und den Kantop Zürich

herangetreten-

Aufgrund der Bedeutung, die das Hallenstadion für die Stadt Zürich
hat, beantragt der Stadtrat, sich wie folgt an der Finanzierung des
Projektes «Hallenstadion 2000 plus» zu beteiligen:

-Erwerb des Grundstückes, auf dem das Hallenstadion steht, von
der AG Hallenstadion zu einem Preis von Fr. 31448 000.-
(Fr. 1600.- pro m2).

-Leistung eines Investitionsbeitrages volt Fr, 18082 600.- zur
Reduktion des Landwertes auf jenen Wert, der sich gernäss den
kantonalen haushaltrechtlichen Vorschriften für die Bewertung
des Fmanzvermögens bei einem Baurechtszins von Fr. 668270.-
(Kapitalisierung zu 5 Prozent) ergibt.

-Gewähru~g eines Baurechtes an die AG Hallenstadion zu einem
Baurechtszins von Fr. 668270.- pro Jahr. Der Baurechtszins ba-
siert ~uf einem Landwert von Fr. 800.-pro m2 und einem Zinssatz
von 4,25 Prozent.

-Leistung eines nieder verzinslichen Darlehens von Fr. 20000 000.-
(Zinssatz 2 Prozent) für die Dauer von 25 Jahren. Fr. 5000 000.-
werden vorzeitig rückzahlbar, wenn die AG Hallenstadion das
Naming Right für das Hallenstadion verkaufen kann.

-Beteiligung an dergeplanten Aktienkapitalerhöhung um nominal
Fr. 2 000 000.- (20 000 Aktien ). Bei einem geplanten Ausgabepreis
von Fr. 500.- (Agio Fr. 400.-) pro Aktie entstehen dadurch -je
nach dem Ausmass der erforderlichen Beteiligung (vgl.Abschnitt
6 der Weisung) -Ausgaben zu Lasten der Investitionsrechnung
zwischen Fr. 3296000.- und Fr. 4960000.-.

-Übertrag von 2008 Aktien irn Finanzvermögen der Stadt Zürich
in dasVerwaltungsvermögen per 1. Januar 2003. Dieser Übertrag
verursachtAusgaben zu Lasten der Investitionsrechnung von mut-
masslich Fr. 753000.-.

Irn Weiteren ist geplant, dass das Elektrizitätswerk ( ewz ) im Rahmen
eines Energiecontracting- Vertrages die Planung und Fmanzierung
sowie den Bau, Betrieb, Unterhalt undRückbau der Energieversor-
gungsanlagen übernehmen wird. Die Investitionskostendes ewz
werden ungefähr Fr. 19000 000.- (inkl. Mehrwertsteuer) betragen.
Die Leistungen des ewz werden dabei zu marktüblichen Bedingun-
gen durch die AG Hallenstadion über die Laufzeit des Vertrages
(15 Jahre) abgegolten. Der Kredit für das Energiecontracting in der
Höhe von mutmasslich 19 Mio. Franken wird dem Gemeinderat in
einer separaten Weisung unterbreitet.

Der Kanton Zürich plant folgende Beteiligung an der Fmanzierung
der Projektes «Hallenstadion 2000 plus»:

-Gewährung eines nieder verzinslichen Darlehens von 20 Mio.
Franken zu den grundsätzlich gleichen Bedingungen wie die Stadt.

-Beteiligung an der Aktienkapitalerhöhung in dem Masse, dass ein
Anteil von 6 Prozent am gesamten Aktienkapital erreicht wird.
Der Kanton Zürich war bisher nicht irn Aktionariat der AG
Hallenstadion vertreten. Damit der Kanton Zürich den ange-
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strebten Anteil von 6 Prozent erreicht, ist die Zeichnung von 3900
neuen Aktien notwendig, was Ausgaben von 1,95 Mio. Franken
verursachen wird.

2. Begründung der Mitwirkung der Stadt Zürich an der Finanzie-
rung des Projektes «HaUenstadion 2000 plus»

Die Stadt Zürich hat an einer gedeihlichen Entwicklung des Hallen-
stadions ein sehr grosses Intere$se, dies vor allem aus folgenden
Gründen: ,

-Das breite und vielfältige Kultur- und Sportangebot des Hallen-
stadions trägt generell zur ausgezeichneten Lebensqualität in der
Stadt Zürich bei und stellt-damit einen Faktor dar, der die Stand-
ortattraktivität der Stadt Zürich erhöht.

-Das Hallenstadion ermöglicht die Durchführung übe.rregionaler
und internationaler Anlässe mit einem grossen Publikumsauf-
kommen. Das Vorhandensein einer Halle, die die Durchführung
solcher Anlässe erlaubt, ist für die Stadt Zürich eine absolute Not-

wendigkeit.
-Aufgrund der Grossveranstaltungen im Hallenstadion sind nicht

zu unterschätzende Kaufkraftzuflüsse in die Stadt Zürich zu ver-
zeichnen. Internationale Anlässe sorgen im Weiteren dafür, dass
der Bekanntheitsgrad der Stadt Zürich erhöht wird. Davon kann
die Tourismusbranche profitieren.

-Das HaUenstadion sichert direkt als Arbeitgeber und indirekt bei
Zulieferern viele Arbeitsplätze im WIrtschaftsraum Zürich. Wenn
die anstehenden hohen Investitionen in das Hallenstadion be-
trachtet werden, kommt diesem Faktor in den nächsten Jahren
eine noch erheblich grössere Bedeutung zu.

-Das Hallenstadion hat auch positive Auswirkungen auf die
Steuereinnahmen, in dem die dort auftretenden KünstlerInnen
oder SportlerInnen Quellensteuern zu entrichten haben. Es wer-
den derzeit nahezu 2 Mio. Franken pro Jahr an Quellensteuern an
den Kanton und die Stadt abgeführt.

-Schliesslich ist das Hallenstadion die Spielstätte eines wichtigen
zürcherischen Sportclubs, der ZSC Lions. Wenn das HaUenstadion
nicht zur Verfügung stehen würde, müsste eine spezielle «Eis-
hockeyhalle» errichtet werden, die allerdings kaum kosten-
deckend betrieben werden könnte-

Ohne finanzielle Beteiligung der öffentlichen Hand kann das Projekt
«Hallenstadion 2000 plus» nicht realisiert werden. Das mittel- und
längerfristige Überleben des Hallenstadions wäre dannvor allem aus
folgenden Gründen gefährdet:

-Das Hallenstadion erfüllt die feuerpolizeilichen Auflagen nicht
mehr. Bei einer weiteren Verschiebung des Umbauprojektes muss
gernäss Schreiben der Kantonalen Feuerpolizei vom 10. Juli 2002
ab Mitte 2004 die Kapazität des Hallenstadions auf etwa 7000 Per-
sonen reduziert werden, damit weiterhin eine Betriebsbewilligung
erteilt wird. Dies hätte zur Folge, dass die Grossveranstaltungen
nicht mehr wirtschaftlich durchgeführt werden könnten und wohl
grösstenteils abwandern würden. Auch für die ZSC Lions wären
bei einer Reduktion der Zuschauerkapazität finanzielle Einbus-
sen zu verzeichnen, die kaum verkraftet werden könnten.

-Der bauliche Zustand des Hallenstadions würde sich weiter ver.
schlechtern und die Infrastruktur würde immer weniger den An-
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forderungen an eine moderne Veranstaltungsstätte genügen. Das
Hallenstadion würde unweigerlich an Attraktivität und Konkur-
renzfähigkeit verlieren. Die Ertragskraft des Hallenstadions
würde dadurch deutlich geschwächt und es würde für das Hallen-
stadion immer schwieriger, sich wirtschaftlich behaupten zu
können.

-Aufgrund des derzeitigenZustandes des Hallenstadions müssten
auch bei einem Verzicht auf das Projekt «Hallenstadion 2000 plus»
laufend dringend notwendige Ad-hoc-Reparaturen und Ersatz-
investitionen vorgenommen werden. Wenn diese nicht auf ein zu-
kunftsweisendes Konzept wie beim Projekt «Hallenstadion 2000
plus» ausgerichtet sind, besteht die Gefahr, dass zwar hohe Aus-
gaben anfallen, das Hallenstadion aber trotzdem nicht den verän-
derten Anforderungen an eine Veranstaltungsstätte zu genügen
vermag und deshalb anKonkurrenzfähigkeit verliert. Länger-
fristig wäre wiederum das Überleben des Hallenstadions in Frage

gestellt.
Für die Zukunft des Hallenstadions ist es somit unbedingt notwen-
dig, dass sich die Stadt Zürich und der Kanton Zürich an der Fman-
zierung des Projektes «Hallenstadion 2000 plus» beteiligen. Nur
dann ist gewährleistet, dass das Hallenstadion, an dem die Stadt
Zürich aus standort-, sport- und kulturpolitischen Gründen sowie
aus wirtschaftlichen Gründen ein so grosses Interesse hat, sich posi-
tiv entwickeln und längerfristig überleben kann.

3. Das Projekt «Hallenstadion 2000 plus»
3.1 Projektbeschrieb
Im Rahmendes Projektes «Hallenstadion 2000 plus»ist die Erstel-
lung eines viergeschossigenVorbaus zur Halle und die Gesamt-
sanierung der Halle einschliesslich Innenausbau vorgesehen.

Im Vorbau sollen einPublikumsrestaurant mit 500 Plätzen, weitere
Gastronomieangebote (u.a. VIP-Restaurant mit 100 Plätzen),
flexible Räume für Konferenzen und Medienarbeitsplätze sowie
Büros für die Administration der AG Hallenstadion mit den dazu-
gehÖrigen Nebenräumen Platz fmden.

Die Erneuerung derHalle umfasst imWesentlichenfolgende bau-
liche Massnahmen:

-Entfernung der Radrennbahn und lieferlegung der Spiel- und

Veranstaltungsebene.
-Erneuerung der Hallenbestuhlung und Erhöhung der Anzahl

Sitzplätze. Die Zuschauerkapazität wird dabei auf 13 000 erhöht.

-Einbauvon 20VIP-Logen.

-Verbesserung der Sicherheit durch zusätzliche Fluchttreppen und
direktins Freie führende Ausgänge an der Ost- und Westseite.

-Erneuerung der Pausenbereiche und sämtlicher Räume dei Mie-
ter, Veranstalter, Betreiber und der Gastronomie.

-Komplette Erneuerung der sanitären Anlagen, Lüftungsanlagen
und elektrischen Installationen.

-Erstellung von Ein- und Ausfahrtsrampen.

-Fertigstellung det Fassadensanierung und Verstärkung der Dach-
konstruktion.

Nach dem Umbau wird das Hallenstadion über keine Radrennbahn
mehr verfügen. Es werden jedoch Vorkehrungen in planerischer Hin-
sicht getroffen, die die Montage einer mobilen Bahn erlauben.
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3.2 Planungsrechtliche Voraussetzungen, Denkmalpflege, Bau-

bewilligung
Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die bauliche Erweite-
rung sind mit einem privaten Gestaltungsplan Hallenstadion bereits
gesch~ffen worden. Der Gestaltungsplan wurde am 11. April 2001
durch den Gemeinderat bewilligt und auf den 6. Oktober 2001 in
Kraft gesetzt. Er bezweckt die Festlegung der Vmbau- und Erweite-
rungsmöglichkeiten des Hallenstadions auf die bestehende
schutzwürdige Bausubstanz. Die AG Hallenstadion erklärte sichim
Weiteren in einem verwaltungsrechtlichen Vertrage bereit, das
Hallenstadion unter Denkmalschutz zu stellen und die Sanierung im
engen Einvernehmen mit der Denkmalpflege durchzuführen. Der
verwaltungsrechtliche Vertrag wurde vom Stadtrat mit Beschluss
vom 7. Februar 2001 genehmigt. Am 20. März 2002 stimmte der stadt-
rat einer Änderung des Vertrages zu, die aufgrund von ProjektÜber-
arbeitungen (u.a. Auslagerung der Klimatechnik) notwendig wurde.

Die Baubewilligung wurde am 12. März 2002 erteilt. Mit dem Bau soll
am 1. Juni 2004 begonnen werden.

3.3 Projektkosten
Gernäss Kostenschätzung ist für das Gesamtprojekt «Hallenstadion
2000 plus» mit Gesamtkosten von rund 147,2 Mio. Franken zu rech-
nen. Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen: M ." k10. rran en
Vorbereitungsarbeitert 5,372
Gebäude 62,698
Betriebseinrichtungen 6,022
Umgebung 2,266
Baunebenkosten 11,919
Honorare 11,955
Projektreserven 6,000
Ausstattung -2..8.61
Zwischentotal 109,093
Contractingfähige Anlageteile inkl. Honorare 21,967
Kosten Beschleunigung Bau -1lli
Total Baukosten ohne Mehrwertsteuer 132,175
Mehrwertsteuer -1Q..Q1Q
Total Baukosten inkl. Mehrwertsteuer 142,221
Stillhaltekosten 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 3,200
Finanzierungskosten 1. Juli 2004 bis 30. Juni 2005 -L2!:!.Q
Gesamtkosten inkl. Mehrwertsteuer 147,181

In den Gesamtkosten von 147,2 Mio. Franken sind auch die bis Mitte
2002 bereits angefallenen Planungskosten von rund 7 Mio. Franken
enthalten.

142,2 Mio. Franken der Gesamtkosten entfallen auf die eigentlichen
Baukosten. Bei den restlichen Kosten von 5 Mio. Franken handelt
es sich um Stillhaltekosten und Fmanzierungskosten während der
Bauzeit-

Unter den Baukosten sind die Kosten für die contractingfähigen
Anlageteile von rund 22 Mio. Franken sowie die zusätzlichen Kosten
von 1,1 Mio. Franken, welche durch die Reduktion der Bauzeit auf
ein Jahr verursacht werden (Kosten Beschleunigung Bau), speziell

ausgeschieden.

Aus heutiger Sicht ist aufgrund der getroffenen Abklärungen zu er-
warten, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Für Un-
vorhergesehenes sind im Kostenvoranschlag Reserven von 6 Mio.
Franken enthalten. Um das Risiko von Kostenüberschreitungen
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moglichst zu reduzieren, wird die Ausführung des Bauprojektes auf
der Basis eines Kostendaches (mit offener Abrechnung) einem er-
fahrenen Generalunternehmer übertragen. Ausserdem wird die
Stadt die EinsetZung eines externen Bau- und Finanzcontrollings
für die Überwachung des Projektes verlangen (vgl. Abschnit 5 der

Weisung).

3.4 Finanzbedarf und Finanzierungskonzept
Der mutmassliche Finanzbedarf ab Mitte 2002 berechnet sich wie

folgt (gerundete Werte): M . F k10. ran en
Gesamtkosten inkl. Mehrwertsteuer 147,2
.L bereits bis Ende Juni 2002 angefallene Projektkosten 7,0
.L Vorsteuerabzug auf den Baukosten -1Q..Q
Finanzbedarf ab Mitte 2002 130,2

Aufgrund der vergUnstigten Fmanzierung durch die öffentliche Hand
ist zu erwarten, dass eine Kürzung des Vorsteuerabzugs erfolgen
wird, was den Finanzbedarf entsprechend erhöhen wird. Eine ver-
lässliche Quantif1Zierung der Kürzung ist im jetzigen Zeitpunkt noch
nicht möglich.

Der Fmanzbedarf ab Mitte 2002 wird gernäss Finanzierungskonzept
wie folgt gedeckt:

Neues Fremdkapital: Mio. Franken
Darlehen Banken 30,0
ewz im Rahmen eines Energiecontracting-Vertrages 19,0
Beitrag Bund im Rahmen des NationalenSportanlagenkonzeptes 3,0
Zinsbegünstigtes Darlehen Kanton Zürich 20,0
Zinsbegünstigtes Darlehen Stadt Zürich 20,0
Neues Eigenkapital:
Landverkauf an die Stadt Zürich 31,5
Aktienkapitalerhöhung inkl. Agio ~
Total verfogbare Finanzmittel exkl. Naming Right 133,5
+ Verkauf Naming Right 10,6
.L Reduktion Darlehen Stadt Zürich -5.0.
Total verfogbare Finanzmittel inkl. Naming Right 139,1

Der Bankenkredit soll durch ein Konsortium unter der Federführung
der ZKB bereitgestellt werden. Die ZKB hat am 29. März 2000 eine
Absichtserklärung für eine Finanzierung irn R~hmen eines Konsor-
tialbaukredites abgegeben. Die Verhandlungen mit den Banken sind
noch nicht abgeschlossen. Das ewz will sich irn Rahmen eines Ener-
giecontracting- Vertrages mit ~ngefähr 19 Mio. Franken an den Inves-
titionskosten (inkl. Mehrwertsteuer) beteiligen. Ein entsprechender
Letter ofintent mit dernewz vom 22. Dezember 2001 ist unterzeich-
net. Dann erwartet die AG Hallenstadion irn Rahmen des Natio-
nalen Sportanlagenkonzeptes (NASAK) einen Beitrag von 3 Mio.
Franken vom Bund. Mit Schreiben vom 1. Dezember 2000 hat das
Bundesamt für Sport bereits eine Absichtserklärung für einen Bei-
trag von 1,5 Mio. Franken abgegeben. Die AG Hallenstadion hat in
der Folge um Erhöhung des Beitrag~s auf 3 Mio. Franken ersucht. Ers-
te Gespräche im Hinblick auf die Erh()hung des Beitrages sind posi-
tiv v~rlaufen. Eine verbindliehe Zusicherung liegt jedoch nicht vor.
Die Stadt Zürich und der Kanton Zürich sollen gernäss Fmanzie-
rungskonzept je 20 Mio. Franken in Form nieder verzinslicher Darle-
hen leisten. Die beiden Darlehen haben eine Laufzeit von 25 Jahren.
Beim städtischen Darlehen wird ein Teilbetrag von 5 Mio. Franken
vorzeitig zur Rückzahlung fällig, wenn es der AG Hallenstadion
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gelingt, das Naming Right zu verkaufen. Beim Kanton ist noch zu
berücksichtigen, dass die AG Hallenstadion bereits über ein zins-
loses Darlehen von 5 Mio. Franken aus dem kantonalen Sportfonds
verfügt. Dieses wird 2004 zur Rückzahlung fällig. Die Direktion für
Soziales und Sicherheit des Kantons Zürich will jedoch die Rück-
zahlungsmodalitäten im Zusammenhang mit der Beteiligung des
Kantons Zürich am Umbau überprüfen und dem Regierungsrat be-
antragen, die Rückzahlung vom Geschäftsgang des umgebauten
Hallenstadions abhängig zu machen.

Weitere Mittel in der Höhe von 31,5 Mio. Franken fliessen der AG
Hallenstadion aus der Veräusserung des Grundstückes, auf dem sich
das Hallenstadion befmdet,zu.10 Mio. Franken sollen über eineAk-
tienkapitalerhöhung bereitgestellt werden. Schliesslich erwartet die
AG Hallenstadion aus dem Verkauf des Naming Right aufgrund der
bisherigen Verhandlungen mit potentiellen Interessenten einen
Mittelzufluss von etwa 10,6 Mio. Franken (nach Abzug der Steuern
von 3,4 Mio. Franken) an die Investitionskosten.

Die Gegenüberstellung der verfügbaren Finanzmittel und des
Fmanzbedarfs zeigt folgendes Bild:

exkl. Naming Right inkl. Naming Right
Mio. Franken Mio. Franken

Verfügbare Finanzmittel 133,5 139,1
Finanzbedarf 1.lQ2 1.1Q.2.
Finanzierungsüberschuss 3,3 8,9

Die verfügbaren Finanzmittel exkl. Naming Right übersteigen den
Fmanzbedarf um 3,3 Mio.Franken. Diese Reserven sind notwendig,
um allfällige Finanzierungsausfälle wie eine Kürzung des Vorsteuer-
abzugs abfangen zu können-

Falls es gelingt, aus dem Verkauf des Naming Right tatsächlich
10,6 Mio. Franken für Finanzierung der Investitionskosten zu lösen,
kann eine um 5,6 Mio. Franken höhere Reserve zur Deckung all-
fälliger Fmanzierungsausfälle ausgewiesen werden, was die Risiken
in der Fmanzierung erheblich reduzieren würde.

3.5 Businessplan
Dem Businessplan für das Projekt «Hallenstadion 2000 plus» liegen
folgende wesentlichen Annahmen zugrunde:

-Die Zahl der Veranstaltungen steigt von 115 (2001/2002) auf 151
(ab 2009). Die Zunahme der Veranstaltungsdichte verbunden mit
der Möglichkeit, aufgrund derErneuerung der Halle höhere Miet-
preise verlangen zu können, führt längerfristig (ab 2010) gegenÜ-
ber 2001/2002 zu einer Zunahme des Ertrages aus der Vermietung
der Halle um ungefähr 3 Mio. Franken.

-Die durchschnittliche Anzahl Besucher pro Veranstaltung steigt
von 8685 (2001/2002) auf 9659 (ab 2008). Gleichzeitig wird ange-
nommen, dass sich auch der Pro-Kopf-Konsum von Fr. 10.25
(2001/2002) auf Fr. 14.- (ab 2007) erhöht. Die höhere Anzahl Be-
sucher und der höhere Pro-Kopf-Konsum werden zu einer deut-
lichen Zunahme des Umsatzes in der Restauration führen, was
sich in einem erheblich höheren Pachtertrag aus der Restauration
niederschlagen wird. Gegenüber 2001/2002 wird längerfristig ein
um gut 1,3 Mio. Franken höherer Pachtertrag erwartet. Im Busi-
nessplan wird dabei davon ausgegangen, dass aufgrund der
Investitionen, die der Restaurateur im Zusammenhang mit dem
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Projekt «Hallenstadion 2000 plus» Ubernimmt, und aufgrund ei-
nes höheren AnteilS der Restauration mit Bedienung der Um-
satzmietanteil von derzeit 16 auf 14 Prozentreduziert wUrde.
Diese Reduktion ist jedoch noch nicht definitiv. Über die Höhe
des Umsatzmietanteils wird im Zusammenhang mit der Verlän-
gerung des 2005 auslaufenden Mietvertrages verhandelt werden.

-Neu kann die AG Hallenstadion substantielle Mehrerträge aus
der Vermietung der20 Lügen und der technisChen Anlagen sowie
aus dem Verkauf des Exklusivrechtes fUr die GeträQkelieferung
erwirtschaften. Es wird angenommen, dass ab 2008 alle Logen ver-
mietet werden können, was Nettoerträge von etwa 3 Mio. Franken
pro Jahr erbringt. Bei den technischen Anlagen wird1ängerfristig
mit einem zusätzlichen Mietertragvon e~a 1 Mio. Franken pro
Jahr gerechnet. Das Ausschankrecht, fUr das bereits ein Vorvertrag
abgeschlossen wurde, wird die jährlichen Erträge um 0,75 Mio.
Franken verbessem.

-Aus einem Verkauf des Naming Right werden im Businessplan
jährlich wiederkehrende Einnahmen von etwa 2,5 Mio. Franken
(vor Steuern) während derVertragsdauer (Annahme: 10 Jahre)
sowie ein einmaliger Mittelzufluss von etwa 10,6 Mio. Franken
(nach Steuern) an die Investitionskosten erwartet.

-Der jährliche Nettoaufwand f Ur das Energie-Contracting beläuft
sich auf etwa 2,7 Mio. Franken.

-Die Immobilien werden Uber die Dauer des Baurechtes und die
Mobilien innerhalb von 10 Jahren abgeschrieben.

-Der Zinssatz f Ur den Bankenkredit beträgt 5 Prozent.

Ausgehend von diesen Annahmen präsentiert sich der Businessplan
in zusammengefasster Form wie folgt (alle Angaben in Mio. Fran-

ken):

Ist IBudgetIUmbauI 2006

2001/02 2002/03 2004/05

2007 2008 2009 2010 Verän-

derung
2010 zu
2001/02

Aufwand

Ertrag
EBITDA J+z

Abschreibungen

Zinsallfwand{nello)

Ergdlnis vor Steuern

SIellern

I I9,{iM 7,960 5,246 11,648 12,323 13,415 13,765 14,~ +4,478
10,8781 9,715 6,~ 16,147118,270120898122,030122,3681+11,4W

1,272~ l,75S 1 1,441 1 4,500 I 5,948 1 7,483 1 8,265 1 8,283 1 +7,011 1,048 0,7(i) 2,143 4,285 4,285 4,285 4,285 4,285 +3,237

0,147 O,lfXJ 1,675 2,801 2,801 2,801 2,801 2,801 +2,654

0,0771 0,8951 -2,377 1 -2,51161 -l,138 1 0,3971 1,1791 1,1IJ7 1 +l,l2O

0,044 0,020 O,(XXJ O,(XXJ 1 °cf!!J 0,1!'! -!!}!!~ 0,299

0,0331 0,8751 -2,377 1 -2,586 1 -1,138 1 0,2981 o,S84 1 0,8981+ 0,865

1,350 2,597 2,235 1,763 1,763 1,763

! Rcincrgcbnis cxkl.

i Naming Right J

i Naming Right (neno))

Reinergebnis inkL

Naming Righf 0,0331 0,8751 -1,0271 0,0111 1,0071 2,lkill 2,6471 2,6611 + 2,628

1 Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern

2 +(]berschussl-Verlust

J Jährlicher Ertrag aus Naming Right von 2~) Mio. Franken zuzüglich Minderaufwand Zins Darlehen Stadt von

0,1 Mio. (wegen Rückuhlung von 5 Mio. Franken) abzüglich höhereSteuern. Ab 2{)(»! wird zudem ein jähr-

licher Ertragsausfan Logenvermietung von 0,25 Mio. Franken aufgrund der Annahme, dass dem Käufer des

Naming Right eine Loge kostenlos zur Verfügnng gesteDt werden muss, berücksichtigt.

Das Umbaujahr wird als langes Geschäftsjahr geführt und dauert

vom 1, Juli 2004 bis zum 31. Dezember 2005. Ab dem 1. Januar 2006

entspricht dasGeschäftsjahr dem Kalenderjahr. Die Verhältnisse im
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Jahre 2009/2010 geben das Ergebnis wieder, das erzielt werden kann,
wenn die angestrebte Auslastung erreicht wird.

Der Businessplan zeigt, dass auch nach Erreichen der angestrebten
Soll-Auslastung nur ein verhältnismässig kleiner Überschuss
(Reinergebnis) erarbeitet werden kann, wenn es nicht gelingt, zu-
sätzliche Einnahmen au~ dem Verkauf des Naming Right zu gene-
rieren. Der Grund dafür liegt darin, dass der Aufwand für Abschrei-
bungen und Zinsen aufgrund der hohen Investitionskosten trotz
einer zurückhaltenden Abschreibungspolitik und vergünstigten
Finanzierung sehr stark ansteigt. Im Businessplan werden zwar, wie
oben unter den Annahmen bereitS aufgezeigt wurde, auch substan-
tielle Mehrerträge erwartet. Sie vermögen jedoch den Anstieg der
Aufwendungen nur knapp wettzUrnachen. Damit die Erträge noch
weiter gesteigert werden könnten, müsste eine Konzentration allein
auf die kommerziell interessanten Veranstaltungen erfolgen, was
allerdings nicht mit den lokalen und sportpolitischen Interessen in
Einklang zu bringen wäre.

Ohne Einnahmen aus dem Verkauf des Naming Right sind somit die
Reserven um allfällige Rückschläge beispielsweise aufgrund einer
negativen konjunkturellen Entwicklung abfangen zu können, be-
grenzt und es besteht schnell die Gefahr von Verlusten. Bei einem
Verkauf des Naming Right hätte das Hallenstadion diesbezüglich
eine bessere Basis. Es könnten dann in gutenZeitenÜberschüsse er-
wirtschaftet werden, aus denen Kreditrückzahlungen vorgenommen
werden könnten, was den Zinsaufwand entlasten würde.

Das Erreichen der im Businessplan gesetzten Ziele setzt ein gutes
und im Veranstaltungsbereich erfahrenes Management sowie eine
gesicherte Zusammenarbeit mit denHauptpartnern voraus. Die AG
Hallenstadion plant diesbezüglich folgende Massnahmen:

-Verlängern der Mandatsverträge mit dem bisherigen im ver-
anstaltungsbusiness sehr erfahrenen Management bis 2008.

-Verlängern des 2005 auslaufenden Mietvertrages mit dem Res-
taurateur um 10 Jahre.

Ausserdem wurde bereits 2000 der Vertrag mit der Veranstaltungs-
agentur Good Nt;ws Productions AG über das Exklusivrecht für die
Organisation und Durchführung von Live-Konzerten aller Art bis
Ende 2007 verlängert. Dieser Vertrag verpflichtet Good News, min-
destens 15 Veranstaltungen pro Jahr im Hallenstadion durchzu-
führen. Die Konditionen für die Miete des Hallenstadions richten
sich dabei nach den jeweils gültigen Bedingungen.

4. Kauf des Grundstückes und Abgabe im Baurecht zu einem nied-
rigeren Baurechtszins

Die 19 655 m2 messende, zwischen Wallisellen- und Siewerd,tstrasse
geIegeneParzelle wurde von der AG Hallenstadion im Jahre 1938
von der Stadt erworben. Diese hatte das Gelände im Rahmen der
Eingemeindung 1934 von der Gemeinde Oerlikon übernommen.
Damals befand sich das Baugelände auf der «grünen Wiese»; inder
Umgebung waren ausser der so genannten «Offenen Rennbahn»
noch keine Bauten vorhanden.

Die Stadt erwirbt nun von der AG Hallenstadion das Grundstück,
auf welchem das Hallenstadion steht; in der Folge gibt sie es der AG
wieder im Baurecht .ab. Folgende Werte gelangen zur Anwendung:
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BemerkungBaurechts-
zins p.a.

in Fr.

Grundlage für Preis-

I ermittlung: Vergleich!
werte1

~euer Buch.

wertim

rlnanz.

vermögen

Notwendige

Abschreibung
~ urch Stadt

im finanz-

vermögen

I Vergleichswerte (diese beziehen sich auf unüberbautes Land, obwohl es sich beimErwerb des

Hallenstadion-Grundstückes um eine überbaute Situation mit einem Denkmalschutwbjekt

handelt):
-Baurrechtseinräumung der Stadt für Messe-Hotel an der Wallisellenstrasse (Landwert

Fr. 1675.- pro m2, vgl. Weisung 361 vom 28. März 2001);

-Verkauf von Bauland durch die Stadt an der Binzmühlestrasse (Fr. 1700.- pro m2, vgl.

Weisung 87 vom 10. Februar 1999).

Mit dem Kauf verfolgt die Stadt zwei Ziele:

-Einerseits unterstützt sie mit dem Erweb des Landes zum Ver-
kehrswert die Finanzierung des Umbau- und Erneuerungs-
Projektes der AG Hallenstadion, indem dieserliquide Mittet im
Umfang von rund 31,5 Mio. Franken zufliessen.

-Anderseits ist zu bedenken, dass die Stadt Eigentümerin des um-
liegenden Grundbesitzes ist und der Landerwerb somit langfristig
für die Stadt an diesem für die Stadtentwicklung strategisch sehr
bedeutenden Ort von hohem Interesse ist. Aus diesem Grunde ist
die Dauer des Baurechtsvertrages der AG Hallenstadion an die
Laufzeit der umliegenden Nutzungen, welche im Baurecht auf
städtischem Land bestehen (Messe~Gebäude, Messe-Parkhaus)
oder noch entstehen sollen (Theate:r 11 ), gekoppelt (7. Dezember

2078).
Zu berOcksichtigen ist weiter, dass die Stadt zwar mit der gegenOber
dem Erwerbspreis stark ermässigten Abgabe des Landes eine Ab-
schre:ibung im Umfang der genannten 18,08 Mio. Franken in Kauf
nehmen muss. Da aber beim Baureclitszins während derBaurechts-
dauer von rund 75 Jahren eine Anpassung um 50 Prozent der Teue-
rung erfolgt, wird diese einmalige Aufwendung durc~ spätere Mehr-
einnahmen gelindert.



Kauf- und Baurechtsvertrag beinhalten folgende wesentliche Be-

stimmungen:

Baurechtsvertrag vom 29. Oktober 2002

Grundstück Kat,-Nr. 4589 in Oerlikon, Wallisellenstrasse.Objekt

Dauer 17. Dezember 2078.

Ausgewiesene Nettoanlagekosten (ohne Betriebseinrich-

tungen), vermindert um eine Amortisation von 1 Prozent

pro Jahr. Bei der Auszahlung werden Grundpfand-Dar-

lehen sowie Beiträge der öffentlichen Hand verrechnet.

Heimfall (ordentlicher und vor-

zeitiger)

I Fr. 668 270.-, zahlbar halbjährlich in 2 Raten. Der Bau-

rechtszins basiert auf einem Landwert von Fr. 800.- pro m2

und einem Zinsfuss von 4,25 Prozent.

Baurechtszins pro Jahr

~Ab Vollzug des Baurechtsvertrages bis zur Neueröffnung

sind 50 Prozent; ab Neueröffnung bis zumEnde des 5. Be-

triebsjahres 75 Prozent des Baurechtszinses geschuldet.

Starthilfe

I Erstmals nach )0 Jahren, in der Folge alle 5 Jahre wird der

i Baurechtszins angepasst, Einerseits wird die Indexteue-

rung um 50 Prozent auf den Landwert überwälzt, ander.

seils erfolgt eine Anpassung des für die Verzinsung des

Landwertes massgebeßden Zinsfusses (Durchschnitt ZKB

1, Hy~thekeß der vergaßgenen 5 Jahre ),

Anpassung des Baurechtszinses

I Wie im Kaufvertrag.Gewährleistung, A I tJasten: Kosten

Baubeginn, Aufhebung des Ver-
tragesI

Mit dem Umbauvorhaben hat die AG Hallenstadion innert

2 Jahren nach der rechtskräftigen Genehmigung der bei-

den Verträge zu beginnen; andemfalls ist der Baurechts-

vertrag wieder aufzuheben. Alle Kosten gehen zu Lasten

der AG Hallenstadion; diese hat derStadtzudemeine Um-

triebsentschädigung von Fr. 300 (KXJ.- zu leisten.

Die Stadt ist berechtigt, die bauliche Ausführung zu über-

prüfen.
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Baurechtsvertrag vom 29. Oktober 2002

Nutzungsverpflichtung Die AG Hallenstadion kann das Gebäude während der

ganzen Baurechtsdauer als Mehrzweckgebäude für Sport,

Kultur, Ausstellungen, Restauration und Kongresse nut-

zen. Andere Nutzungen sind für das gesamte Bauwerk

ohne schriftliche Zustimmung der Stadt (Finanweparte-

ment) nicht zulässig.

Durch eine im Grundbuch einzutragende Hypothek im
Umfang von Fr.2 500 000.-.

Sicherstellung des Baurechts-

zinses

Vorbehalte, Vollzug Analog Kaufvertrag.

Die Baurechtsbedingungen sind weitestgehend an den bestehenden
Baurechtsvertrag der Messe Zürich für das benachbarte Messege-
bäude angelehnt. So wurde auch bei diesem Baurecht (vgl. Weisung
435 vom 1. Dezember 1993) ein Landwert von Fr. 800.- pro m2, eine
Starthilfe und eine Ainortisation der Aufwendungen von 1 Prozent
pro Jahr vereinbart.

5. Gewährung eines nieder verzinslichen Darlehens
Gernäss Finanzierungskonzept gewährt die Stadt Zürich wie der
Kanton Zürich ein nieder verzinsliches Darlehen von 20 Mio. Fran-
ken. Die Darlehensbedingungen werden in einem Vertrag zwischen
der Stadt Zürich und der AG Hallenstadion geregelt. Die wichtigsten
Bedingungenlauten wie folgt:

-Der AG Hallenstadion wird ein grundpfandgesichertes Darlehen
von 20 Mio. Franken gewährt.

-Die Leistung des Darlehens ist dabei an die Erfüllung der folgen-
den Voraussetzungen gebunden:

-Der Kanton Zürich gewährt ein Darlehen von 20 Mio. Franken
zu analogen B~dingungen bezüglich Zinssatz, Laufzeit und

Sicherstellung.
-Die Stadt Zürich und der Kanton Zürich können sich im Rah-

men der im Jahre 2003 geplanten Aktienkapitalerhöhung im
angestrebtem Masse am Aktienkapital der AG Hallenstadion

~ beteiligen (vgl. Abschnitt 6 der Weisung).

-Die Familie des Restaurateurs (Henri und Paul Wüger)
schliesst mit der Stadt Zürich einen Aktionärbindungsvertrag
ab (vgl. Abschnitt 6 der Weisung).

i -Die AG Hallenstadion holt bei einem allfälligen Verkauf des
\ Naming Right das Einverständnis des Stadtrates der Stadt

Zürich ein.

-Die AG Hallenstadion setzt ein externes Fmanz- und Baucon-
trolling mit klarer Regelung der Verantwortlichkeiten für die
Überwach~ung des Projektes «Hallenstadion 2000 plus» ein.

-Das Darlehen hat eine Laufzeit von 25 Jahren ab Gewährung. Es
wird in den folgenden Fällen teilweise oder vollumfänglich auf
den nächsten Zinstermin hinvorzeitig zur Rückzahlung fällig:

-5 Mio. Franken bei Verkauf des Naming Right. Erfolgt der Ver-
kauf des Naming Right ohne Einverständnis des Stadtrates,
wird das ganze ausstehende Darlehen zur Rückzahlung fällig.

-Bei Verletzung desAktionärbindungsvertrages.

-Ausserdern können im gegenseitigen Einvernehmen vorzeitig
Amortisationen vorgenommen werden.
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-Der Darlehensnehmerin wird die Möglichkeit eingeräumt, bei
Vertragsende: die dannzumalige Darlehensrestanz in eine Hypo-
thek zu marktkonformen Bedingungen uIDZuwandeln.

-Die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach Massgabe des Bau-
fortschrittes.

-Das grundpfandgesicherte Darlehen wird über die ganze Laufzeit
j zu einem vergünstigten Satz von 2 Prozent gewährt. Dieser Satz

gilt jedoch nur insoweit, als die AG Hallenstadion eine Dividende
vonhöchstens 5 Prozent des einbezahlten Grundkapitals ausrich-
tet. Wird eine höhere Dividende als 5 Prozent bezahlt, gelangt für
den Zeitraum, fürwelchen diese Dividende bezahlt wird, der An.
satz der Zürcher Kantonalbank für erstrangige Wohnbauhypo-
theken zur Anwendung.

6. Beteiligung der Stadt Zürich an der Aktienkapitalerhöhung
Gernäss Finanzierungskonzept werden über eine genehmigte
Aktienkapitalerhöhung Mittel in der Höhe Fr. 10000 000.- bereit-
gestellt. Die Voraussetzungen für die Durchführung einer geneh-
migten Aktienkapitalerhöhung sind bereits geschaffen worden, in-
dem die Gener~lversammlung vom 12. November 2001 den Verwal-
tungsrat durch eine Statutenänderung ermächtigte, jederzeit bis zum
10. November 2003 das Aktienkapital irn Maximalbetrag von
Fr. 2000000.- durch Ausgabe von höchstens 20000 vollständig zu
liberierenden Namensaktien mit einernNennwert von je Fr. 100.-zu
erhöhen. Durch diese Aktienkapitalerhöhung wird sich das Grund-
kapital von derzeit Fr. 4 500 000.- (45 000 Aktien zu einem Nennwert
von Fr. 100.-) auf Fr. 6500 000.- erhöhen. Der Ausgabepreis soll
Fr. 500.- (Agio Fr.400.-) pro Aktie betragen, um den angestrebten
Mittelzufluss von Fr. 10000 000.- zu erreichen. Gernäss Statutenist
der Verwaltungsrat berechtigt, das Bezugsrecht der Aktionäre ein-
zuschränken oder auszuschliessen und dieses Bezugsrecht Investo-
ren zuzuweisen, welche im Rahmen der Realisation des Projektes
«Hallenstadion 2000 plus» namhafte Beteiligungen einzugehen wÜn-
schen.

Es ist geplant, im Zusammenhang mit der Aktienkapitalerhöhung
die Beteiligungsverhältnisse neu zu ordnen, um eine ausgewogene
Zusan1Inensetzung des Aktionariats sicherzustellen. Die derzeitige
Zusan1Inensetzung des Aktioniiriats und die nach Aktienkapitaler-
höhui1g angestrebten Beteiligungsverhältnisse sind aus der folgen-
den Tabelle ersichtlich:

Die Stadt Zürich besitzt derzeit 34,5 Prozent aller Aktien. Dies sind
15 508 Aktien, wovon 13 500 Aktien im Verwaltungsvermögen ge-
halten werden und die übrigen 2008 Aktien im Fmanzvermögen. Un-
terden grossen Einzelaktionären (Anteil 51,4 Prozent) ist die Fami-
lie des Verwaltungsratspräsidenten, der zugleich Restaurateur des
Hallenstadions ist, speziell zu erwähnen. Die Familie des Verwal-
tungsratspräsidenten ist im Besitze von gut 45 Prozent aller Aktien.
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Im Rahmen der Neuordnung der BeteiJigungsverhältnisse ist ge-
plant, dass der Kanton Zürich als neuer Aktionär hinzukommt. Er
will in dem Masse an der Aktienkapitalerhöhung partizipieren, dass
eine Beteiligung von 6 Prozent resultiert. Durch die statuarische Er-
mächtigung, dass der Verwaltungsrat Bezugsrechte ausschliessen
kann, sind die Voraussetzungen für eine namhafte Beteiligung des
Kantons Zürich geschaffen worden. Bei der Stadt Zürichwird davon
ausgegangen, dass sie nach Aktienkapitalerhöhung über 34 Prozent
der Aktien verfügen wird. Sie muss hierfür 6592 neue Aktien zeich-
nen, was Ausgaben von Fr. 3 296 000.- zulasten der Investitionsrech-
nung verursacht.

Die öffentliche Hand wird nach der Aktienkapitalerhöhung 40 Pro-
zent der Aktien besitzen. Die privaten grossen Einzelaktionäre sol-
len sich an der Aktienkapitalerhöhung nur soweit beteiligen, dass
ihre Beteiligung am Aktienkapital den Anteil von 40 Prozent der
öffentlichen Handnicht übersteigt. Dadurch wird sichergestellt, dass
keine der Aktionärsgruppen alleine über die absolute Mehrheit
verfügt. Der Anteil der kleinen Einzelaktionäre soll sich nach der
Aktienkapitalerhöhung auf 20 Prozent belaufen. Dass eine solche
Zusammensetzung des Aktionariats erreicht wird, setzt allerdings
voraus, dass alle kleinen Einzelaktionäre bereit sind, neue Aktien
entsprechend ihrem bisherigen Anteil zu zeichnen. Zudem müssen
zusätzlich 3848 neue Aktien bei Kleinaktionären platziert werden
kÖnnen-

Für den Fall, dass sich die Kleinaktionäre nicht im erwarteten
Masse an der Aktienkapitalerhöhung beteiligen, müssen die Gross-
aktionäre entsprechend mehr neue Aktien zeichnen. Damit in einer
solchen Situation das Gleichgewicht zwischen der öffentlichen Hand
und den privaten Grossaktionären gewahrt bleibt, muss es der Stadt
Zürich möglich sein, weitere Aktien zeichnen zu können. Dies setzt
auch eine entsprechende Ausgestaltung der Bedingungen über die
Zuweisung der Bezugsrechte voraus. Im Extremfall, dass sich die
privaten Kleinaktionäre überhaupt nicht an der Aktienkapital-
erhöhung beteiligen, muss die Stadt Zürich ermächtigt sein, weitere
3328 neue Aktien zeichnen zu können. Es entstehen dannzusätzliche
Ausgaben von Fr. 1664 OOO.-zulasten der Investitionsrechnung. Im
Minimum ergeben sich somit aus der Beteiligung an der Aktien-
kapitalerhÖhung Ausgaben von Fr. 3296000.-, im Maximum von
Fr.4 960000.-.

Die Stadt Zürich plant, mit der Familie des Restaurateurs (Henri
und Paul Wüger), die derzeit 45,15 Prozent aller Aktien besitzt,ei-
nen Aktionärbindungsvertrag abzuschliessen. Mit diesem Vertrag
sollinsbesondere sichergestellt werden, dass nach Durchführung der
2003 geplanten Aktienkapitalerhöhung die angestrebten Beteili-
gungsverhältnisse erreicht werden. Im Weiteren soll der Aktionär-
bindungsvertrag Bestimmungen enthalten, die den unkontrollierten
Verkaufvon grösserenAktienpaketen an Dritte verunmöglichen und
nach denen bestimmte grundlegende Beschlüsse der Zustimmung
der anderen Partei des Vertrages bedürfen. Schliesslich soll über den
Aktionärbindungsvertrag sichergestellt werden, dass die öffentliche
Hand im Verwaltungsrat entsprechend ihrer Beteiligung am Aktien-
kapital vertreten ist. (
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7. Übertrag der Aktien der AG Hallenstadion im Finanzvermögen
in das Verwaltungsvermögen

Die 2008 Aktien im Finanzvermögen stammen aus der im Jahre 1998
durchgeführten Aktienkapitalerhöhung. Es handelt sich um Aktien,
die erworben werden konnten, weil andere Aktionäre ihre Bezugs-
rechte nicht ausübten. Der Erwerb empfahl sich, weil der Ausgabe-
preis fÜr eine neue Aktie erheblich unter dem Substanzwert lag und
deshalb gegenüber dem Ausgabepreis ein Kursgewinnerwartet wer-
den konnte.

Die Beteiligung an der AG Hallenstadion erfolgt primär aus stand-
ort-, kultur-, sport- und wirtschaftspolitischen Gründen. Vor dem
Hintergrund dieser Interessen der Stadt Zürich ander Beteiligung an
der AG Hallenstadion wird beantragt, auch jene Aktien, die zurzeit
noch im Finanzvermögen geführt werden, in das Yerwaltungsver-
mögen zu übertragen. Die Übertragung soll zum Buchwert per
31. Dezember 2002 ab dem 1,Januar 2003 erfolgen.Der Buchwert
per Ende 2002 ist noch nicht bekannt, Ende 2002 hat er Fr. 375.- pro
Aktie betragen. Wird dieser Wert dem Übertrag ins Verwaltungsver-
mögen zugrunde gelegt, entstehen Ausgaben zulasten der Investi-
tionsrechnung in der Höhe von Fr. 753 000.-. Die Ausgaben erhöhen
,oder vermindern sich entsprechend dem tatsächlichen Buchwert per
Ende 2002.

8. Zusammenfassung, Folgekosten, Zuständigkeiten und Vor-

anschlag
8.1 Zusammenfassung und Folgekosten
Zusammengefasst ergibt sich folgende Beteiligung der Stadt Zürich
an der Finanzierung der Erneuerung des Hallenstadions:

-Kauf des Grundstücks, auf dem sich das Hallenstadion befindet,
zu einem Preis von Fr. 31448000.-.

-Leistung eines Investitionsbeitrages von FL 18 082 600.- zur
Reduktion des Landwertes auf jenen Wert, der sich gernäss den
kantonalen haushaltrechtlichen Vorschriften für die Bewertung
des Finanzvermögens (Kapitalisierung des Baurechtszinses zu
5 Prozent) ergibt.

-Gewährung eines Baurechts an die AG Hallenstadion miteiner
Dauer bis 7. Dezember 2078. Der Baurechtszins beträgt beim zu-
grunde gelegten Zinssatz von 4,25 Prozent Fr. 668270.-. Er wird
bis zur Neueröffnung nach dem Um- und Ausbau zu 50 Prozent
und anschliessend für 5 Betriebsjahre zu 75 Prozent in Rechnung
gestellt. Eine Anpassung des Baurechtszinses erfolgt erstmals
nach 10 Jahren.

-' Leistung eines nieder verzinslichen Darlehens von Fr. 20 000 000.-

(Zinssatz 2 Prozent) für die Dauer von 25 Jahren. Fr. 5000 000.-
desDarlehens werden vorzeitig zur Rückzahlung fällig, wenn die
AG Hallenstadion das Naming Right für das Hallenstadion ver-
kaufen kann.

-Erhöhung der Beteiligung am Aktienkapital im verwaltungs-
vermögen durch Zeichnung voll maxima19920 neuen Aktien zu
einem Ausgabepreis von Fr. 500.- und durch Übertrag von 2008
Aktien aus dem Finanzvermögen per 1. Januar 2003. Die Er-
höhung der Beteiligung am Aktienkapital verursacht Ausgaben
von maximal Fr. 5 713000.- zulasten der InvestitionsrechnunQ.
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Für die Überführung der Aktien der AG Hallenstadion vom Finanz-
in das Verwaltungsvermögen und die Fmanzierung der Beteiligung
an der Aktienkapitalerhöhung ist im Entwurf des Voranschlages
2003 aufKonto Nr. 2015.5250.300,Beteiligung am Aktienkapital der
AG Hallenstadion, ein Betrag von Fr. 4000 000.- eingestellt. Da die
tatsächlichen Ausgaben diesen Betrag um Fr. 1713000.- über-
schreiten können, wurde im Rahmendes Novemberbriefes ein ent-

sprechender Nachtrag angemeldet.

Dem Gemeinderat wird beantragt:

Zuhanden der Gemeinde:

1. Folgende, am 29. Oktober 2002 mit der AG Hallenstadion auf dem
Notariat Oerlikon-Zürich öffentlich beurkundete Verträge be-
zÜglich des 19 655 m2 messenden Grundstücks Kat.-Nr. 4589,
Wallisellenstrasse bei 45, Quartier Oerlikon, werden genehmigt:

a) Kaufvertrag (Erwerb durch die Stadt Zürich) mit einem Kauf-
preis von Fr. 31 448 000.-.

b) Baurechtsvertrag (Baurecht an AG Hallenstadion) mit einer
Dauer bis 7. Dezember 2078 und einem anfänglichen Bau-
rechtszins von Fr.668 270.- pro Jahr. Der Baurechtszins wird bis
zur Neueröffnung nach dem Um- und Ausbau zu 50 Prozent
und anschliessend für 5 Betriebsjahre zu 75 Prozent in Rech-

nunggestellt.
Zur Reduktion des Buchwertes des zum Preise von
Fr. 31 448 000.- erworbenen und in der Folge im Baurecht
abgegebenen Grundstückes auf den neuen, aufgrund der kanto-
nalen haushaltrechtlichen Vorschriften ermittelten Buchwert von
Fr. 13 365 400.- auf den Zeitpunkt des gleichzeitig zu erfolgenden
Vollzuges des Kauf- und Baurechtsvertrages wird ein Investiti-
onsbeitrag von Fr. 18 082 600.- bewilligt.

2. Der AG Hallenstadion wird ein rückzahlbares Darlehen für die
Dauer von höchstens 25 Jahren von maximal Fr. 20 000 000.- zu
einem ermässigten Zinssatz von 2 Prozent bewilligt. Ein Teilbe-
trag von Fr. 5 000 000.- wird vorzeitig zur Rückzahlung fällig,
wenn die AG Hallenstadion das Naming Right am Hallenstadion
verkauft.

3. Für die Erhöhung der Beteiligung der Stadt Zürich an der AG
Hallenstadion werden Ausgaben von maximal Fr. 5 713 000.- be-
willigt, wovon:

a) maximal Fr.4 960 000.- für die Beteiligung an der genehmigten
Aktienkapitalerhöhung der AG Hallenstadion

b) Fr. 753 000.- für den Übertrag der 2008 Namenaktien der AG
Hallenstadion des Finanzvermögens in das VerwaltungsvermÖ-
gen ab dem 1. Januar 2003 zum Buchwert per 31. Dezember
2002.

Die Ausgaben für den Übertrag der 2008 Namenaktien in das Ver-
waltungsvermÖgen basieren auf einem angenominenen Buchwert
von Fr. 375.- pro Aktie. Der Maximalbetrag der Ausgaben von
Fr. 5 713 000.- erhöht oder vermindert sich entsprechend dem
tatsächlichen Buchwert per 31. Dezember 2002.
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Die Berichterstattung im Gemeinderat ist dem Vorsteher des Finanz-

departements übertragen.

Mit vorzUglicher Hochachtung

Im Namen des Stadtrates

der Stadtpräsident
Dr. Elmar Ledergerber

der Stadtschreiber
Dr. Martin Brunner


